
 
 
 

12 

 
 

 
A u s z u g 

aus der 
 

 
Z U S A T Z V E R E I N B A R U N G 

zum Gesamtvertrag  
zwischen der GEMA und dem Deutschen Olympischen Sportbund 

 
gültig ab 1. Januar 2017 

 
 
 

1. Berechtigte 
 

Die Zusatzvereinbarung wird für folgende Landessportbünde des Deutschen Olympischen Sport-
bundes e.V. und deren Mitglieder geschlossen: 
 
 Landessportverband Baden-Württemberg 

- Badischer Sportbund Nord 
- Badischer Sportbund Freiburg 
- Württembergischer Landessportbund 

 Bayerischer Landes-Sportverband 
 Landessportbund Berlin 
 Landessportbund Brandenburg 
 Landessportbund Bremen 
 Hamburger Sportbund 
 Landessportbund Hessen 
 Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern 
 Landessportbund Niedersachsen 
 Landessportbund Nordrhein-Westfalen 
 Landessportbund Rheinland-Pfalz 
 Landessportverband für das Saarland 
 Landessportbund Sachsen 
 Landessportbund Sachsen-Anhalt 
 Landessportverband Schleswig-Holstein 
 Landessportbund Thüringen 

 
 
2. Vergütung und Zahlungsmodalitäten 
 
Der Deutsche Olympische Sportbund e.V. zahlt zur Abgeltung der unter Ziffer 3 aufgeführten  
Musiknutzungen der Berechtigten nach Ziffer 1 als Pauschale je Mitgliedschaft. 
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3. Abgegoltene Musiknutzungen 
 

Folgende Musiknutzungen der Berechtigten sind durch Zahlung der Vergütung abgegolten: 
 
(a) Jahres- und Monatsversammlungen 
(b) Vortragsabende 
(c) Weihnachtsfeiern oder Jahres- bzw. Saisonabschlussfeiern ohne Tanz 
(d) Festzüge bei Turnfesten mit Turner- und Spielmannszügen 
(e) Festakte bei offiziellen Gelegenheiten 
(f) Totenfeiern 
(g) Faschingsveranstaltungen der Jugendabteilungen, an denen nur jugendliche Mitglieder und 

Kinder, ggf. mit Begleitpersonen (z.B. Eltern), dieser Abteilungen teilnehmen und für die kein 
Eintritt verlangt wird 

(h) Elternabende der Jugendgruppen ohne Tanz 
(i) Training und Wettbewerbe solcher Sportdisziplinen, bei denen Musik integrierter Bestandteil 

ist. Dies gilt ausschließlich bei Wettbewerben von Amateursportlern mit bis zu 1.000 Besu-
chern. 

(j) Wiedergabe von Hörfunksendungen, Fernsehsendungen und Tonträgern ohne Veranstal-
tungscharakter zur vereinsinternen Nutzung in nicht bewirtschafteten Räumen, die nur Ver-
einsmitgliedern zugänglich sind. Als bewirtschaftet gelten Räume, wenn hierfür eine Erlaub-
nis (Konzession) erforderlich ist. Ein Raum ist auch dann bewirtschaftet, wenn keine Kon-
zession erforderlich ist, jedoch der Verkauf von Getränken und Speisen stattfindet. 

(k) Musiknutzung auf den Internetseiten der Landessportbünde, in denen diese über ihre Ver-
anstaltungen berichten. 

(l) Sport- und Spielfeste, sofern nicht noch erhebliche andere Aktivitäten bestehen. 
(m) Musiknutzungen zur Vorführung einer Sportart (z. B. Aerobic, Jazzdance) anlässlich einer 

Präsentations-Veranstaltung der Vereinsangebote zur Mitgliederwerbung. 
(n) Kurse im vereinsinternen Trainingsbereich, wenn ausschließlich Vereinsmitglieder teilneh-

men und keine zusätzliche Kursgebühr erhoben wird. Nicht abgegolten sind Kurse, an denen 
Personen teilnehmen, die nur um den Kurs zu besuchen, eine Mitgliedschaft im Verein ein-
gegangen sind (z.B. befristete Kurzmitgliedschaften bis zu 6 Monaten Dauer). Die Regelung 
Lit. n) findet keine Anwendung auf Sportvereine, die lediglich ein Fitnessstudio betreiben, 
aber keine Fachabteilungen unterhalten. 

(o) Musiknutzungen bei der Aus- und Fortbildung in Bildungswerken der Landessportbünde, 
wenn Fernseher, Radio und Tonträger ausschließlich zur Schulung eingesetzt werden. 

(p) Musikalische Umrahmungen bei Sportveranstaltungen (sogenannte "Pausenmusik"), jedoch 
ausschließlich bei Amateurveranstaltungen mit bis zu 1.000 Besuchern  

 
 
soweit die Musizierenden keine Entlohnung erhalten. 

 
 

4. Gesamtvertragsnachlass bei Veranstaltungen mit Live-Musik 
 
In Ergänzung der Ziffer 4 des Gesamtvertrages vom 4. März 2014 wird vereinbart: Bei nicht ord-
nungsgemäß eingereichten Musikprogrammen entfällt die Hälfte des Gesamtvertragsnachlasses. 
Der volle Gesamtvertragsnachlass wird gewährt, wenn das Musikfolgeverzeichnis nachgereicht 
wird. 

 
 
5. Vertragsdauer und Kündigung 
 
Die Zusatzvereinbarung wird vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2019 geschlossen. 
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Was sollten Veranstalter außerdem wissen? 
 

 Die Aufführungsgenehmigung ist grundsätzlich von demjenigen einzuholen, in dessen Namen und 
auf dessen Rechnung die Aufführung erfolgt. 
Das heißt: Bei Durchführung einer Veranstaltung in einem gemieteten Lokal ist nicht der Besitzer 
des Lokals für die Einholung der Genehmigung und Zahlung der GEMA-Gebühren zuständig, 
sondern der veranstaltende Verein oder Verband. 

 

 Anmeldevordrucke stellt das Kundencenter der GEMA auf Anforderung zur Verfügung. 
 

 Für Veranstaltungen in Festzelten oder im Freien gelten besondere Vordrucke, die ebenfalls bei 
der GEMA angefordert werden können. 

 

 Die Anmeldung einer Musikaufführung bei der GEMA ist unabhängig von der Anmeldung der Ver-
anstaltung bei der Gemeindebehörde. 

 

 Ob die Musik von Berufs- oder Laienmusikern aufgeführt wird, ob Vereinsmitglieder oder Gäste 
selbst mitwirken, hat auf die Verpflichtung, die GEMA-Genehmigung zu erwerben, keinen Einfluss.  
Auch spielt es keine Rolle, ob die Musik nach Noten oder aus dem Gedächtnis vorgetragen oder 
ob eine Musik vollständig oder bruchstückweise wiedergegeben wird. 

 

 Die GEMA-Genehmigung ist auch für die öffentliche Wiedergabe urheberrechtlich geschützter 
Musik durch Schallplatten, Tonbänder, Musikautomaten, sonstige Tonträger sowie für Musikauf-
führungen bei der Wiedergabe von Hörfunk und Fernsehen erforderlich. 

 

 Die Aufnahme des von der GEMA verwalteten Werkbestandes auf Tonträger, PC, o. Ä. ist unter 
den Voraussetzungen des Urheberrechtsgesetzes nur mit Einwilligung der GEMA zulässig. Dies 
gilt auch für die Herstellung und Verwendung von Tonträgern zu Abhör- und Studienzwecken im 
Rahmen der internen Vereinsarbeit. Der Abschluss entsprechender Lizenzverträge gibt den Ver-
einen die Möglichkeit, die Einwilligung der GEMA in der für sie günstigsten Weise zu erlangen. 

 

 Die Tarife der GEMA enthalten nicht die Umsatzsteuer! 
Diese muss daher zur Errechnung der echten Gesamtvergütungen jeweils hinzugerechnet wer-
den, derzeit 7%. 

 

 Ganz allgemein gilt noch, dass sich Vereine und Verbände rechtzeitig vor der betreffenden Veran-
staltung mit dem Kundencenter der GEMA bzw. ihrem Landessportbund in Verbindung setzen 
können.  
Der dort eingeholte Rat kann die Veranstaltung vor Nachteilen schützen. 

 

 Die Veranstalter sollten in ihren Verträgen mit den Kapellen sicherstellen, dass diese Programme 
der musikalischen Beiträge zur Verfügung stellen; andererseits bleibt der Verein verpflichtet, sämt-
liche musikalischen Darbietungen im Laufe der Veranstaltung schriftlich festzuhalten. Werden die 
Programme (Musikfolgen) von Livemusik-Veranstaltungen nicht bei der GEMA eingereicht, entfällt 
die Hälfte des Gesamtvertragsnachlasses. 
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Wie können Veranstalter Geld sparen? 
 
 Vereine und Verbände, die in einem Jahr mehrere gesellige Veranstaltungen durchführen, sollten 

statt Einzelverträgen einen Pauschalvertrag mit der GEMA abschließen. Sie sparen dabei 10%, 
sofern mindestens 11 Veranstaltungen im Jahr durchgeführt werden. 

 

 Die rechtzeitige Anmeldung jeder Veranstaltung bei der GEMA schützt vor Zahlungen in doppelter 
Höhe der Normalvergütung (d.h. ohne Berücksichtigung des Gesamtvertragsnachlasses), die von 
der GEMA gefordert werden können, wenn die Genehmigung nicht oder nur verspätet eingeholt 
wurde. 

 

 Unnötige Kosten können verhindert werden, wenn die GEMA-Gebühr innerhalb einer Woche nach 
der Veranstaltung gezahlt wird. Für jede Mahnung wird ein Auslagenersatz von 4,-- Euro erhoben.  

 

 Musikstücke von Komponisten, die bereits mehr als 70 Jahre verstorben sind, sind genehmi-
gungs- und vergütungsfrei, es sei denn, dass die Werke in schutzfähiger Weise neu bearbeitet 
wurden. 

 
Bei bestimmten Veranstaltungen empfiehlt es sich daher, zu überprüfen, ob nicht solche Musik 
gespielt werden kann. Bei Unterhaltungs- und Tanzmusik ist jedoch stets davon auszugehen, 
dass diese urheberrechtlich geschützt ist. 

 

 Bei vielen Sportveranstaltungen wird Musik zur Umrahmung, als Pausenfüller oder vor und nach 
den Veranstaltungen verwandt. Werden dabei Schallplatten oder CD benutzt, wird neben der 
GEMA-Vergütung, die sich nach der Besucherzahl und der Höhe des Eintrittsgeldes richtet, ein 
Zuschlag von 20% für die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) zuzüg-
lich Umsatzsteuer erhoben. 
 
Wird bei der Veranstaltung jedoch Musik von selbst aufgenommenen Tonträgern (z. B. selbst ge-
brannte CD, MP3, PC, etc.) gespielt so fällt hierfür ein Vervielfältigungsrecht an. Die GEMA bietet 
hierfür einen Pauschalbetrag in Höhe von EUR 13,- je 100 vervielfältigten Musikwerken (Musikti-
teln) an. Diese Vergütung entfällt, wenn nur Originaltonträger verwendet werden. 

 

 Seit dem 01.01.2014 gilt die Vergütung für eine Musiknutzung von max. 8 Stunden. Beträgt die 
Dauer der Musiknutzung mehr als 8 Stunden (Pausen von mehr als 15 Minuten werden bei der 
Berechnung der Zeitdauer abgezogen), erfolgt ein Zuschlag in Höhe von 25% je 2 weitere Stun-
den Musiknutzung. 

 


